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 Veröffentlicht am 06.12.1988

Norm

ASVG §384 Abs1

Rechtssatz

Erläßt der Versicherungsträger nach Einlangen der Klage bei ihm aber vor deren Weiterleitung an das Gericht einen

neuen Bescheid und erklärt hierauf der Kläger innerhalb von drei Monaten in einer Niederschrift beim

Versicherungsträger, auf der Weiterleitung der Klage trotz des neuen Bescheides zu bestehen, wurde dadurch die

Klage rechtzeitig auf den neuen Bescheid ausgedehnt und dieser außer Kraft gesetzt.
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